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Dieser Plan ist gemäß § 2 (1) BauGB durch Beschluss des zu-

ständigen Ausschusses vom .... . .... . ........ aufgestellt worden.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 (1) des Baugesetzbuches

ortsüblich bekannt gemacht worden am .... . .... . ........ .

Nideggen, den .... . .... . ........

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB

fand statt vom .... . .... . ........ bis einschl. .... . .... . ........

Die Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 1 BauGB in

der Zeit vom .... . .... . ........ bis einschl. .... . .... . ........ beteiligt.

Nideggen, den .... . .... . ........

Dieser Plan hat gemäß § 3 (2) BauGB aufgrund des Beschlusses

des zuständigen  Ausschusses vom .... . .... . ........ in der Zeit vom

.... . .... . ........ bis .... . .... . ........ öffentlich ausgelegt.

Dies wurde am .... . .... . ........ ortsüblich bekannt gemacht.

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde

mit Schreiben vom .... . .... . ........  Gelegenheit zur Stellungnahme

gegeben.

Nideggen, den .... . .... . ........

Dieser Bebauungsplan ist vom Rat gemäß § 10 (1) BauGB in

seiner Sitzung am .... . .... . ........ als Satzung beschlossen worden.

Nideggen, den .... . .... . ........

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde gemäß § 10

(3) BauGB am .... . .... . ........ ortsüblich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft

getreten.

Nideggen, den .... . .... . ........

Bürgermeister

© Geobasis NRW

http://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0

Vermessungsnachweis

Es wird bescheinigt, dass die Kartengrundlage mit der Darstellung des

amtlichen Liegenschaftskatasters (Stand .... . .... . ........ )

übereinstimmt. Der Bebauungsplan - Planung - basiert in seiner

digitalen Form auf dem Koordinatensystem ETRS89 / UTM. Alle

Begrenzungslinien sind entsprechend diesen Koordinaten geometrisch

eindeutig festgelegt.

Die Plangrundlage dieses Bebauungsplanes entspricht den

Anforderungen des § 1 Planzeichenverordnung.

Kreuzau, den .... . .... . ........

Dipl.-Ing. Richard Valter

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

BürgermeisterBürgermeisterBürgermeisterBürgermeister
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§ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), in der zum
Satzungsbeschluss gültigen Fassung.

§ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), in
der zum Satzungbeschluss gültigen Fassung.

§ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und

die Darstellung des Planinhalts - Planzeichenverordnung

(PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I, S. 58), in der zum
Satzungbeschluss gültigen Fassung.

§ Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW S. 666 ff.), in der zum Satzungbeschluss gültigen Fassung.

§ Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -

Landesbauordnung 2018 (BauO NRW 2018) - in der Fassung
der Bekanntmachung vom 03. August 2018 (GV.NRW 2018 S.
421 ff.), in Kraft getreten am 1. Januar 2019, in der zum
Satzungbeschluss gültigen Fassung.

§ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), in der
zum Satzungbeschluss gültigen Fassung.

§ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S.
2585), in der zum Satzungbeschluss gültigen Fassung.
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gültigen Fassung.
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- Begründung vom .... . .... . 2021


